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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2873/J der 
Abgeordneten Mag. Haider, Kickl, Dr. Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter 
wie folgt: 

Fragen 1 bis 16: 

Fälle, bei denen mit derartigen „ausgelobten Wohnsitzanmeldungen" Leistungen des Ar-
beitsmarktservice oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministe-
riumservice, frühere Kurzbezeichnung Bundessozialamt) erschlichen wurden, sind mir nicht 
bekannt. 

Es liegen dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auch keine 
Daten vor, wie viele Personen mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten in den Jahren 
2010 bis 2014 beim Arbeitsmarktservice oder beim Sozialministeriumservice Meldezettel 
vorgewiesen haben. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei den meisten Sozialleistungen die Vorlage von 
Meldezettel nicht ausreichend ist: 

Allgemein gilt, dass EU-Bürger/innen, die ihr unionsrechtliches Aufenthaltsrecht in Öster-
reich in Anspruch nehmen und sich länger als drei Monate in Österreich aufhalten wollen, 
dies binnen vier Monaten ab der Einreise der Aufenthaltsbehörde anzeigen müssen. Die 
Aufenthaltsbehörde stellt auf  Antrag eine Anmeldebescheinigung aus. Der/die EU-Bürger/in 
muss dafür u.a. nachweisen, dass er/sie in Österreich Arbeitnehmer/in oder Selbständige/r 
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ist oder für sich und seine/ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel und 
einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügt (siehe dazu auch die §§ 51 und 53 
des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes). Die Anmeldebescheinigung gilt als Dokumen-
tation des unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts und ist in aller Regel bei der Beantragung von 
Sozialleistungen durch die Behörde zu verlangen. Die bloße Vorlage eines Meldezettels 
reicht daher in Österreich für den Bezug einer Sozialleistung durch ausländische Staatsbür-
ger/innen nicht aus. 

A r b e i t s m a r k t s e r v i c e :   

Voraussetzung für den Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ist die Erfül-
lung der Anwartschaft durch ausreichende versicherungspflichtige Beschäftigungszeiten 
(zumindest zuletzt) in Österreich. 

Unionsbürger/innen (ausgenommen Staatsangehörige Kroatiens während der Übergangs-
frist), EWR-Bürger/innen und Schweizer Staatsbürger/innen haben freien Arbeitsmarktzu-
gang und sind berechtigt, eine unselbständige Beschäftigung in Österreich aufzunehmen und 
auszuüben. Voraussetzung für einen Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung in 
Österreich ist jedoch, dass sie tatsächlich in Österreich leben und hier den Mittelpunkt ihres 
Lebensinteresses haben. Diese Voraussetzung wird streng geprüft. Als Nachweis reicht ein 
Meldezettel keinesfalls aus. 

Es kann daher ausgeschlossen werden, dass durch die Vorlage von Meldezetteln nicht zu-
stehende Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen werden kön-
nen. 

Sollte sich in Einzelfällen nachträglich herausstellen, dass die Anspruchsvoraussetzungen auf 
Grund falscher oder unvollständiger Angaben nicht vorliegen, so erfolgen ein Widerruf und 
die Rückforderung der Leistungen. 

Selbst wenn die Widerrufe und Rückforderungen nach Nationalität der Betroffenen aufge-
schlüsselt wären, könnte daraus keinesfalls der Schluss gezogen werden, dass diese im Zu-
sammenhang mit Scheinwohnsitzen stehen. Widerrufe und Rückforderungen erfolgen vor 
allem, wenn sich nachträglich aus einem Einkommensteuerbescheid ein nicht vollständig 
angegebenes Einkommen aus Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze ergibt sowie 
im Fall der Notstandshilfe bei verschwiegenen Lebensgemeinschaften, wenn das Partnerein-
kommen die Freigrenzen übersteigt. 

Drittstaatsangehörige können grundsätzlich nur  Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung in Anspruch nehmen, wenn sie -  unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen -  ein 
Aufenthaltsrecht haben, mit dem sie eine Beschäftigung aufnehmen können und dürfen. 
Auch für den Nachweis eines solchen Aufenthaltstitels ist der Meldezettel keinesfalls ausrei-
chend.   
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S o z i a l m i n i s t e r i u m s e r v i c e :  

Auch im Zusammenhang mit Sozialleistungen des Sozialministeriumservice  liegen mir keine 
Informationen über derartige Fälle von Auslobungen für die Bereitstellung von Meldeadres-
sen vor. 

Im Bereich der Administration der Förderung zur 24-Stunden-Hausbetreuung gemäß § 21b 
des Bundespflegegeldgesetzes sind keinerlei finanzielle Transferleistungen an die jeweiligen 
(gegebenenfalls ausländischen) Personenbetreuungskräfte vorgesehen. Die Förderbeträge 
fließen unmittelbar den Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen zu. Eine – wie in der ge-
genständlichen Anfrage beschriebene – Erschleichung sozialer Leistungen durch Unionsbür-
ger im Wege einer Wohnsitzanmeldung in Österreich erscheint daher im Bereich des För-
dermodells zur Unterstützung der 24-Stunden-Hausbetreuung nicht möglich. 

Auch in Verfahren auf Ausstellung eines Behindertenpasses wird die Staatsangehörigkeit 
nicht erfasst und an den Behindertenpass selbst sind auch keine Sozialleistungen geknüpft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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